
 

 

Satzung der Sportgemeinschaft Diepholz von 1870 e.V. 
 
 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
§ 1 Nr. 1  Der Verein führt den Namen "Sportgemeinschaft Diepholz von 1870 ". 

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode unter der 
Nr. 100135 eingetragen. 
 

§ 1 Nr. 2  Der Verein hat seinen Sitz in Diepholz. Der Verein wurde am 15. Mai  
1870 gegründet. 

 
§ 1 Nr. 3  Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

Der Verein ist Mitglied im  
a) Kreissportbund Diepholz  
b) Landessportbund Niedersachsen und den angeschlossenen    
    Sportverbänden 
 

§ 1 Nr. 4  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 1 Nr. 5  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Ab-
gabenordnung. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwe-
cke der SG Diepholz fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
Die Mitglieder des Vorstandes können für ihren Arbeits- und Zeitauf-
wand Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht 
unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die ge-
meinnützige Zielsetzung des Vereins. 

 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
§ 2 Nr. 1  Zweck des Vereins ist die Ausübung, Pflege und Förderung des  

Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch För-
derung sportlicher Übungen und Leistungen.  
 

§ 2 Nr. 2  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 

 
§ 2 Nr. 3  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-

wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins. 

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person wer-
den. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend 
der Vorstand. 



 

 

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber ei-
nem Mitglied des Vorstands.    

 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitglieder-
liste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der 
Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mit-
glied schriftlich mitzuteilen. 

 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich ver-
stoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausge-
schlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gele-
genheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige 
schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssitzung 
zu verlesen. 

 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahres-
beitrages und dessen Fälligkeit wird von der Mitgliederversammlung 
bestimmt. Näheres wird in einer Beitragsordnung festgelegt. 

 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

 
 
§ 7 Der Vorstand 
 
§ 7 Nr. 1 Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) besteht 

aus: 
 

1.1)  vier Vorsitzenden  
1.2)  dem/der Geschäftsführer(in)  

 
 
                
§ 7 Nr. 2   Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus: 
 



 

 

3.1)  dem geschäftsführenden Vorstand  
3.2)  den Abteilungsleitern 

 
 

§ 7 Nr. 3   Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mit-
glieder des geschäftsführenden Vorstandes gemeinschaftlich vertre-
ten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist un-
zulässig. 

 
§ 7 Nr. 4   Der Vorstand kann dem Verein folgende Ordnungen geben, die von 

der Mitgliederversammlung zu genehmigen sind: 
 

 Geschäftsordnung des Vorstandes 
 Beitragsordnung 
 Finanzordnung 
 Ehrungsordnung 
 Abteilungsordnung 
 Datenschutzordnung 

 
 

§ 8 Amtsdauer des Vorstands 
 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 
zwei Jahren, vom Tage der Wahl angerechnet, gewählt, und zwar 
zwei Vorsitzende und der Geschäftsführer in Jahren mit ungerader 
Jahreszahl und zwei Vorsitzende in Jahren mit gerader Jahreszahl.                                             
                                
Eine Wiederwahl ist zulässig. Ein Abteilungsleiter kann nicht gleichzei-
tig Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes sein. 

 
Die Vorstandsmitglieder bleiben jedoch bis zur Neuwahl des jeweiligen 
Vorstandsmitglieds im Amt. 

 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, 
so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereins-
mitglieder) für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

 
 
§ 9 Beschlussfassung des Vorstands 
 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von 
einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands schriftlich, fern-
mündlich oder elektronisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine 
Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, an-
wesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Be-
schluss als abgelehnt. 
 
 



 

 

Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollie-
ren, das Protokoll ist vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. 
 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege, auch per Email  
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
der zu beschließenden Regelung erklären. 

 
 
§ 10 Kassenprüfer  
 

Der Verein hat 4 Kassenprüfer. Ihre Amtszeit beträgt 2 Jahre. In der 
Jahreshauptversammlung werden jeweils 2 Kassenprüfer gewählt. Sie 
dürfen nicht Mitglieder des Gesamtvorstands sein. Sie haben das 
Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. 
Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie 
der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Sie können nur ein-
mal wiedergewählt werden.  
 

§ 11 Die Mitgliederversammlung 
 

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein 
Ehrenmitglied - eine Stimme. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab 
dem vollendeten 16. Lebensjahr. Die Mitgliederversammlung ist insbe-
sondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und Ent-
lastung des Vorstandes. 

b)  Festsetzung der Jahresbeiträge gem. Beitragsordnung (siehe § 7 
Nr.4). 

c)  Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes. 
d)  Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die 

Auflösung des Vereins. 
e)  Ernennung von Ehrenmitgliedern gem. Ehrungsordnung 

 
 
 
§ 12 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich einmal, grund-
sätzlich im ersten Kalendervierteljahr statt. Sie wird vom Vorstand un-
ter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tages-
ordnung einberufen.  
 
Die Einladung hat durch Veröffentlichung im Diepholzer Kreisblatt zu 
erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf die Veröffentlichung im 
Diepholzer Kreisblatt folgenden Werktages.Die Tagesordnung setzt 
der Vorstand fest. 
 
 

 
 



 

 

§ 13 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, be-
stimmt die Versammlung einen Leiter. 

 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. 
Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Eine Übertra-
gung des Stimmrechts ist nicht möglich. Gewählt werden können alle 
volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins. 
 
Der Versammlungsleiter benennt einen Protokollführer. 
 
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Ab-
stimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der 
bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt. 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungslei-
ter kann Gäste zulassen.  
 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unab-
hängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Die Mitglieder-
versammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgebebe-
nen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur 
Änderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist jedoch 
eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur 
Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich. 
 
Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine 
Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten 
Stimmzahlen erreicht haben. 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll auf-
zunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Proto-
kollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthal-
ten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungslei-
ters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, 
die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art 
der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Be-
stimmung anzugeben. 

 
 

§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mit-
gliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass wei-
tere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den.  
 



 

 

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Er-
gänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung ge-
stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme 
des Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erforderlich.  
 
Satzungsänderungen, Ordnungsänderungen, die Auflösung des Ver-
eins sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern kön-
nen nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit 
der Tagesordnung angekündigt worden sind. 

 
§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Inte-
resse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem 
Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitglie-
derversammlung gelten die §§ 11, 12, 13 und 14 entsprechend. 

 
 
§ 16 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte  
 

Die Regelungen zum Datenschutz und zu Persönlichkeitsrechten wer-
den in einer Datenschutzordnung festgelegt. 

 
 
§ 17 Kursteilnehmer 
 
§ 17 Nr. 1 An Kursangeboten können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Für diese 

gilt diese Satzung entsprechend. 
 
 
§ 18 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
 
§ 18 Nr. 1  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung 

mit der im § 13 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind 
zwei Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass 
der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 

 
§ 18 Nr. 2  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-

cke fällt das Vermögen des Vereins nach Abdeckung etwaiger Ver-
bindlichkeiten an die Stadt Diepholz, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige sportliche Zwecke zu verwenden hat. 

  



 

 

§ 19 Gültigkeit dieser Satzung 
 
§ 19 Nr. 1  Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 

14.03.2019 verabschiedet. 
 
§ 19 Nr. 2  Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
§ 19 Nr. 3  Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten damit außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Diepholz, den 14.03.2019 
 
 
 
 
 
____________________                                                    ___________________ 
    Beate Gondek                                                          Georg Hagemann 
     Vorsitzende                                                      Vorsitzender 
 
 
 
____________________                                                   ____________________ 
   Frank Förster                                      Markus Gäbelein 
    Vorsitzender                                                     Vorsitzender 
 
 
 
____________________ 
    Ralf Jacobsen     
   Geschäftsführer 
 


